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Der Bebauungsplan hat gemäß §3 (2)
BauGB durch Beschluß des Bau- und 
Grundstücksausschusses vom ................
als Entwurf mit seiner Begründung, nach
vorheriger ortsüblicher Bekanntmachung
am ......................, in der Zeit vom
................... bis einschließlich ..................
öffentlich ausgelegen.

Ludwigshafen am Rhein, den ....................

Die Planunterlage im Geltungsbereich des
Bebauungsplans entspricht den Anforder-
ungen des §1 der PlanzV.

Ludwigshafen am Rhein, den ....................

Die Aufstellung dieses Bebauungsplans 
ist gemäß §2 (1) BauGB am ..................
durch den Stadtrat beschlossen und am
................... ortsüblich bekannt gemacht
worden.

Ludwigshafen am Rhein, den ....................
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Der Bebauungsplan ist gemäß §10 (1)
BauGB am .................... durch den Stadt-
rat als Satzung beschlossen worden.

Ludwigshafen am Rhein, den ....................

Ort und Tag, ab welchem der Bebauungs-
plan mit seiner Begründung zur allge-
meinen Einsichtnahme bereit gehalten
wird, sind gemäß §10 (3) BauGB am
....................ortsüblich bekannt gemacht
worden. 
Mit diesem Tag ist der Bebauungsplan 
rechtsverbindlich.

Ludwigshafen am Rhein, den ....................
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Oberbürgermeisterin

Baugrenze

Verkehrsflächen beson-
derer Zweckbestimmung

besonderer Zweckbestimmung
gegenüber Verkehrsflächen

Grenze des räumlichen
Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans

Allgemeine Wohngebiete

Straßenbegrenzungslinie auch

Straßenverkehrsfläche

§9 Abs.6 BauGB)

(§9 Abs.1 Nr. 4 BauGB)

(nachrichtliche Übernahme gemäß 

Flächen für Stellplätze/Garagen

Verkehrsberuhigter Bereich

Öffentliche Parkfläche

Fußgängerbereich

Firstrichtung

Baumanpflanzung
(§9 Abs.1 Nr. 25 BauGB)

PLANZEICHENERKLÄRUNG
Art der baulichen Nutzung

WA

Bauweise, Baulinie, Baugrenze

Verkehrsflächen, Flächen für Stellplätze und Garagen

Ga / St

Verkehrsflächen, Flächen für Stellplätze und Garagen

Belegung der Nutzungsschablone

(§ 9 (1) Nr.1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO) (§9 (1) Nr.1 BauGB)
Art d. baul. Nutzung

Grundflächenzahl

offene Bauweise
(§9 (1) Nr.2 BauGB i.V.m.
§ 22 BauNVO)

Geschosszahl (max.)
(§9 (1) Nr.1 BauGB i.V.m. 

§§ 16,20 BauNVO)

(§9 (1) Nr.1 BauGB i.V.m.
§§ 16,19 BauNVO)

Geschossflächenzahl
(§9 (1) Nr.1 BauGB i.V.m. 

§ 20 BauNVO)

(§ 23 (1) BauNVO)

(§ 9 (1) Nr.2 BauGB)
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